
«assflK
fg»e»3. AarHotc.

■lonaemcntlptetl 1 TO«W
pro Quartal , durch die Post d»-
,oaeu t Mark >0 Pl-nni, »du,

Bestell,elt>
Jnseratenpre,»  ld Pfz  lv>

die «gespaltene Zeile

rLiZblatt für den Knter-Taunus-Kreü
Tageblatt Ms 8« genschvMbach,

55 . Jahrg.

i die

Bekanntmachung.
««trifft : Den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl,

das Ausmahlen und Verfüttern von Brot¬
getreide, sowie den Verkehr mit Gerste,
Hafer, Kraft - uvd zuckerhaltige« Futter-
Mitteln für das Erntejahr ISIS,

b-utiaen Ausgabe ist eine Souderbeilage beigefügt,
ki» fiietübet ergangenen BundeSratS-Berorduuugen vom
^ enthält. Die zur Verordnung über den Verkehr
Getreide ' und Mehl ergangene AuSführuuMnweisung
L heutigen Ausgabe abgedruckt.

«suche, diese wichtigen Vorschriften sorgfältig auszube-
«ud sich mit deren Inhalt vertraut zu machen. Un-

g der Bestimmungen kann keinen Grund zum Straferlaß
Ztrasmivderung abgeben.
i diese Sonderbeilage zum Kreisblatt ist es jebem
i ;..-jenen möglich gemacht, sich mit feinen Rechten, aber

femen Pflichten dem Vaterland gegenüber vertraut

Lwaevfchwalbach, den 18. Juli ISIS.
Der Königliche Landrat.

I . B.: De. Jngenohl,  Kreisdeputierter.

AuSsührungsanweisung
Beiordnung über den Verkehr mit Brotgetreide uvd

M dem Erntejahr ISIS vom 28. Juni 1915.
(ReichSgefetzblattS . 368 .)

6 8 59 der Verordnung über den Verkehr mit Brot-
und Mehl au» dem Erntejahr ISIS  vom 28. Juni

A G. B. S . 363) wird zu deren Ausführung hiermit
I bestimmt:

1. Beschlagnahme.
8 1 Kommunalverb ände im Sinne der Verordnung

dieStadt- uvd Landkreise. Für diese erfolgt die Beschlag-
Der Minister des Innern kann mehrere Kommunal¬
melche sich zu einem gemeinsamen Versorgungsgebiete
chließe» und eine gemeinsame Mehl- bezw. Kornver-

ist-ll- einrichten, allgemein oder hinsichtlich einzelner Br-
als einen Kommunalverband anerkennen. Die RechtS-
iße, welche sich aus der Beschlagnahme für den einzel-

!mr gegenüber dem Eigentümer der beschlagnahmtenBor-
llgeben, werden durch solche Anerkennung größerer Kom-
tottböcoe nicht berührt.
n§§ 3 «Bb 4 Zuständige Behörde im Sinne der §§ 3
4ist der Landrat , in Stadtkreisen der Gemeiudevorstavd.
I«§ 6 Abs. 1 zu a . Als Angehörige einer Wirtschaft
»bei landwirt. Betrieben, die im Eigentum einer gemein-
n »»stalt (Irrenanstalten, Krankenhäuser. Waisenhäuser
II) stehen und mit deren Betriebe verbunden sind auch
Infonal und die Pfleglinge dieser Anstalt. Auf die AuS-
Wvvrschristen zu 8 49 d wird verwiesen,
z- b und c. Saatgut im Sinne dieser Verordnung rst das
Zwecken benötigte Brotgetreide . Soweit e» nicht Saat-
Äe im Sinne de« Abf. l c ist, darf es gemäß 8 ? nur
lmhaiigung des Kommunalverbandes zu Saatzweckeu vrr-
« Verden, während für Saatgetreide -Berkäufe lediglich die
h  an den Kommunaloerband vorgeschrieben ist. Für Ber-

äußerungen von Saatgut über die Grenze des Kommunalver-
bandeS wird auf 8 20 Abs. 2 der Verordnung verwiesen. Eine
Anrechnung auf die sestgesetzten Ablieferungen des Kommunal-
verbände» an die Reichsgetreidestrlleerfolgt nur «ach Zustimmung
der Reichsgetreidestellezu der Veräußerung.

Zu Abs. 2 bleiben besondere Vorschriften über die BorratS-
ermittelung Vorbehalten. , , ,

qu § 7 Die Kommuralverbände haben bei der Genehmigung
von Veräußerungen die 88 *9, 41 der Verordnung zu be-
achte«, nach welchen Brotgetreide und Mehl aus ihrem Bezirk
nur mit Genehmigung der ReichSgetreidestelle entfernt werden
darf . Diese kommt bei größeren als Kommunalverbavd aner-
kannten gemeinsamen BersorguogSgebieten bei Veräußerungen
innerhalb dieser Gebiete in Fortsall . Die Lieferung an Be-
triebe (8  14 Abs. l d) ist nur mit Genehmigung der RelchS-
getreidestelle gestattet. , . . h

3a 8 8 Wird eine dem Landrat oder Gemeindevorstand
zuqewiefene Entscheidung angegriffen, so ist der RegierungS-
Präsident, in Berlin der Oberp äsid-nt , ausschließlich zuständig.
Im übrigen hat über Streitigkeiten in erster Instanz der Land-
rat in Stadtkreisen der Gemeindevorstand, zu entscheiden.

Zu 8 9 . In Ziffer 1 ist auch die Brrfütteruog von be¬
schlagnahmtem Brotgetreide unter die hohe Strafe dieser Ver¬
ordnung gestellt. Beschlagnahmefrei gewordenes Brotgetreide
ist durch die Verordnung über das Verfüttern von Brotgetreide,
Mehl und Brot vom 28. Juni 1915 (Relchkgesetzbl. S . 381)
gegen Berfütterung geschützt.

2. ReichSgetreidestelle.
Zu 8 10 . Die ReichSgetreidestellehat ihren Sitz in Berlin.

Ihre amtliche« Bekanntmachungen erfolgen im Reichs- und
StaaiSavzeiger . Der Verkehr der Kommunalverbände mit der
ReichSgetreidestelle ist durch die Hand des R -gierungspräsidevten.
in Berlin des Oberpräsidevten, zu leiten. Ausgenommen ist
der rein gefchästliche Verkehr mit der Geschäftsabteilung (vergl.
8 12), soweit er sich auf die Abnahme und Anlieferung festge¬
setzter' Getreide- oder Mehlmengen bezieht.

Zu § 16. Wegen der Errichtung und der Befugnisse emer
Preußischen LandesoermittlungSstelle, durch welche auch der
Verkehr dev ReichSgetreidestellemit de« preußischen Kommunal-
verbänden gehen wird , bleibt besondere Anordnung Vorbehalten.

3. Bewirtschaftung deS Brotgetreides.
Zu 8 1 ? . Wegen dev Ernteflächenerhebung wird auf die

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Juni 1915 (Reichs-
aefebbl S . 331) und die AusführuvaSanweifung vom 13. Juni
ISIS (1  A . 2 e 3394 M. f. L., V. 11 969 M. d. I .) ver-
wiesen Die Angaben der Kommunalverbände haben sich auf
sämtliche in dem Vordruck für die Kreisliste ausgeführte« Ge-
treidearten zu erstrecke«. Der ReichSgetreidestelle ist zum
1. August eine Abschrift der für da» Statistische LavdeSamt
bestimmten KreiSliste einzureichen.

Zu 8 i «. Wegen der Beschaffung von Lagerräumen wird
auf 8 53 verwiesen.

Zu § 20. Die allgemeinen Weisungen der Reichsgetrewe«
stelle über die Ablieferung von Brotgetreide werde« durch den
Stand der vorhandenen Vorräte und die zur Verfügung stehen¬
den Lagerräume beeinflußt werden. . „

Kommuvalverbände, welche von der in Abs. 1 Satz 2 ge¬
gebenen Befugnis Gebrauch machen, haben der ReichSgetreide-
stelle auf deren Verlangen bei der Beschaffung von Lager-
räume« behilflich zu sein (vergl . AuSsührungSbestimmungenzu
8 53).



Zu 8 21. Der Absatz1 gibt den Kommunalverbänden die
Befugni«, das für sie beschlagnahmte Brotgetreide als Eigen-
Hürdler zu erwerben. Der Preis für den Ankauf und Weiter¬
verkauf und die Höhe der Kommisstonsgebühreu werden durch
besondere Verordnung geregelt Ein Kreis, der von der im
Absatz 1 gegebenen Befugnis Gebrauch macht, übernimmt
gegenüber der ReichsgetreidestelledaS volle Risiko für die Ware.
Zur Entlastung der Kreise von dieser Verantwortung ist im
Absatz2 die Möglichkeit ihrer Bestellung als Kommissionäre
ausdrücklich vorgesehen. Den Kreisen, welche eS bei dem bis¬
herigen Bersahreu zu belasten wünschen, nach welchem der An¬
kauf durch andere von der Reichsgeireidestelle zu bestellende
Kommissionäre erfolgt, ist ein Vorschlagsrecht für die Bestellung
dieser Kommissionäre gegeben.

Zu § 22. Bei unzureichender Ablieferung kann die ReichS-
getreidestellen.it der Bestellung von Kommissionären selbständig
Vorgehen.

Zu § 23. Der Handel im Sinne des 8 23 umfaßt auch
Genossenschaften.

Die tunlichste Beteiligung der im Getreidehandel tätigen
Personen ist sachlich zweckmäßig und wirtschaftlich erwünscht;
ihre Heranziehung — sei eS als Kommissionär, Agent oder
Lagerhalter — wird die Beschaffung von Säckm wesentlich er-
leichtern.

Zu § 24. Der Reichsgetreidestelle bleibt die Anordnung
eines besonderen Vordrucks Vorbehalten. Die Bestimmung wird
erst gegen Ende des Wirtschaftsjahres volle Bedeutung erlangen.

Zu 8 25. Nähere Anordnung erfolgt durch die ReichSge-
Ireidestille.

Za tz 26 Der von der ReichSgetreidestelle zu bef'iedigende
Bedarf an Brotgetreide und Mehl kann erst nach Feststellung
der aus der Versorgung durch die ReichSgetreidestelle auSschei-
denden Selbstwirtschaftskreise festgestellt werden. Bedeutung
urd Organisation der Selbstwirtschast ist den Kreise» aus der
Durchführung der Verordnung vom 25. Januar 1915 (R. G.
Bl . S . 35) bekannt. Die Fristen, die im 8 26 gesetzt sind,
müflen deshalb mit folgender Maßgabe genau innegehalten
werden:

Die Kreise, welche Selbstwirtschast treiben wollen, haben
eine Nachweisung nach dem dieser AuSführungsavweisung als
Anlage beigefügten Vordruck bestimmt bis zum 12. Juli d. I.
dem Regierungspräsidentenin doppelter Ausfertigung eivzu-
reichen. Dieser prüft die Anträge und reicht mit seinem Gut¬
achten spätestens zum 24. Juli eine Uebersicht der auS feinem
Bezirke gestellten Anträge dem Minister deS Innern ein. Je
eine Ausfertigung der Avträge ist beizufüge».

Die Genehmigung der Selbstwirtschast wird nicht grund¬
sätzlich davon abhängig gemacht werden, daß die im Kreise zu
erwartende Ernte an Broikorn für den vollen Jahresbedarf
ausreicht. Kreise, welche einige Monate hindurch auf einen
Zuschuß der ReichSgetreidestelleangewiesen sind, müssen aber
den Zuschuß in Mehl zu den von der ReichSgetreidestelle
festgesetzten Terminen abnehmen. — Der Zusammenschluß
örtlich zusammenhängenderBedarfs- und Ueberfchußkreise
zu gemeinschaftlichen VersorguugSgebieten(vergleiche AuS-
führungSbestimmungen zu 8 1) ist zur Vereinfachung der Ver¬
sorgung erwünscht. Seine Genehmigung ist von der Sicher¬
stellung der im 8 26 Abs. 1 aufgestellten Anforderungen auch für
den Bereich des größeren Kommunalverbandes abhängig.

Der Regierungspräsident hat gemäß Absatz 3 die Selbst¬
wirtschaft der Kommunalverbände zu überwache«, insbesondere
«ach der im 8 26 Abs. 1 und8 27 Abs. 1 bezeichneten Richtung.
Anträge auf Entziehung der Selbstwirtschaft sind an den
Minister der Innern zu richten.

Zu 8 28. Zweck der Verordnung ist, die Brotkornver-
forgung deS deutschen Volkes an jedem Orte und zu jeder Zeit
sicherzustellen. Sollte zu diesem Zwecke vorübergehend eine
Anforderung nach 8 28 Abs. 2 notwendig werden, so wird ihre
unweigerliche Erfüllung erwartet und den Kommunaloerbänden
zur besonderen Pflicht gemacht.

Zu 8 30. Fristen und Vordrucke werden von der R̂eichs-
getreidestelle bekanntgegebe«.

Zu 8 31. Die Anordnung erläßt dev Landvat, in Stadt¬
kreisen der Gemeindevorstand. Wird die Enteignung für den
Kommunalverbaud beantragt, so entscheidet der Regierungsprä¬
sident, in Berlin der Oberprästdent.

Zu 8 35. Auch «ach dem Verkauf oder der Enteignung
ist der Besitzer zur Verwahrung und pfleglichen Behandlung
der Vorräte verpflichtet und dafür haftbar. Zuwiderhandlungen
werden nach 8 37 bestraft.

4. AuSmahleu und Mehlverkeh,
Zu 8 38 « bf. 2. Zuständig ist der Landrat ^

kreisen der Gemeindevorstand. '
Zu 8 34 Abs. 1. Die KommunalaufstchtSbehSx^

sich von der Durchführung dieser Vorschrift zu über̂ 1
zum Schutze der Vorräte gegen Verderben getrost?»
8 26 Abs. 3 wird verwiesen.

Zu 8 40. Höhere Verwaltungsbehörde«, tvelib.
löhne festfftzen wollen, haben sich zuvor mit der sL
mittlungSstelle in Verbindung,zu setzen.

Zu 8 41. Ist ein gemeinsames Versorgung,
Kommunalverbaud anerkannt, so fällt die Genehmig»
die ReichSgetreidestelle bei Abgabe innerhalb des g«,
Versorgung«gebiete« fort; auf die AuSführung-bestj,
8 7 wird verwiesen.

Zu 8 43 Ueber die Errichtung der Reichrfutter««
ergehen besondere Vorschriften.

5. VerbrauchSregeluug.
Zu 8 47. Wegen der weiteren Gültigkeit der aus

der Verordnung vom 25 Januar 1915 (Reichrgesetzig
erlassene« Anordnungen der Kommuialverbände wird»
verwiesen. BIS Konditoren im Sinne dieser Verordnung,
nicht die Keks- und ährliche Fabriken, welche von der °
getreidestelle nach 8 14 das Mehl geliefert erhalten.

Zu 8 48 d. Die Selbstversorger müssen durch reg
Nachprüfung ihrer Vorräte überwacht werden, sie damit"
vicht vorzeitig oder in unzulässiger Weise verbrauchen
Ortspolizeibehörden haben einem dahingehenden Ecfuchg,!
Kommunalverbände zu entsprechen. Aus die Zwangrbef^
gegen unzuverläffige Selbstversorger «8 58 Abs. 2) wird,
wiesen. Ueber die Ausstellung von Mahlkarten und$t8|.
tauschkartev, nach welchen für jeden Selbstversorger nur
Kopsmenge für einen bestimmten Zeitraum aukgemahle»,
ausgebacken werde« darf, haben die Kommunalverbände\
«ung zu treffen; st« können Bestimmungen über die La>
der den S lbstoersorgerv belassenen Vorräte erlassen.

Zu 8 49 d Die Kommunalverbände können eine!
zeit festietzen, für welche ein Landwirt, der Selbstoft
beansprucht, deren Durchführbarkeit vachzuweise» hat.
können bestimmen, unter welchen Bedingungen ein Zelbf
forger zur versorguogsberechtigtenBevölkerung übertrete»|

Anordnungen nach 8 49 d bedürfe« der Genehmig»»»\
Regierungspräsidenten. Verschiedenheiten innerhalb der
gierungsbezirke sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Zu 8 50. Die Beaufsichtigung deS Geschäftsbetrieb»l
den KommunalaufstchtSbehördeo übertragen; diese tonneni
die Art der Regelung vorschreiben.

Zu 8 51. Die Ausschüsse werde« vom KreiSau»s!
Stadtkreisen und Gemeinden(vegl. § 54 ) vom Gemein
stand gewählt.

Zu 8 52. Bei der Preisfestsetzung für das Mehl jsti
auszugehen, daß die Mehlverteilung durch die ©eftf
tungSbehörden der Bevölkerung nach Möglichkeit billige»!
gewährleisten soll.

Zu 8 53. Die Inanspruchnahme von Lagerräumen kann-
für die ReichSgetreidestelle erfolgen (vergl. Aussühruq
stimmuvg zu 8 20).

Zu 8 54. Verschiedenheiten innerhalb eines Komm»
bandeS sind nach Möglichkeit zu vermeiden(vergl. 8 50 Abs.

Zu 8 55. Anordnungen im Sinne der 88 47—54e
der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in Gemeinden
8 54) der Gemeindevorstand.

6. AuSführungSbestimmunge ».
Zu 8 58 zu Abs 1. Zuständig für die Schließung de»!

schäftS ist die OrtSpolizeibehörde.
Zu Abf. 2. Die Entziehung der Selbstversorgungi

durch den Landrat, in Stadtkreisen durch den Gemeindeno
Zu 8 59. Abs. 2. Wegen der bevorstehenden Ecr>

einer Preußischen Landesoermittlungsstelle wird aus die
führungSbestimmungen zu den 88 16 und 40 verwies«.

Zu 8 61. Wegen der Kommunalverbände wirb
Ausführungsbestimmungen zu 8 1 verwiesen. Die zust"
Behörde ist mit Rücksicht auf die verschiedenartige« Zust
ketten im einzelnen bestimmt worden; höhere Verwaltung
ist der Regierungspräsident, für Berlin der OberprafloW-

Zu 8 63. Ueber die Durchführung der Verbr
lung ist bis zum 16. August 19,5 von den Kom
bänden an die höhere Verwaltungsbehörde, und von
zum 1. Sept. 1915 an den Minister des Innern zu
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. .. Bekanntgabe der Vordrucke erso'gt durch
st. Die Anzeigen der Kommunalverbavde

unmittelbar eivzureichem Die An-
t sich auf diejenigen Vorräte auS der alten

t " ^ reid? uvd Mehl , welche nicht durch den 8 65
®föt9 !her Anzeigepflicht ausgenommen sind. Die
dl Vorrat- werden(vergl. § 66) mit dem Be-
tichti-b» tjjt  den einzelne« Kreis brfchlag-
16 ^ kontrollierte Mehlhandel wird damit beseitigt.
De« uvw t ,̂j,d hie Berechtigung der Unterneh-
!®cJf Mi* « Betriebe, Vorräte aus der alten Ernte

6 -b Ln » wirtschaftlicheG. ünd dafür sprechen, alteSalo, sal̂ ^ t Selbstversorgung verwendet
f ' Ä Z »J V A«°st1.1. m

ÄS « * # * « ° » K» R ->ch» - mmista°
' An, Festungsgraben 2, zu richten.

f?  c,- 3. ->uli 1915.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

JP Sydow.
I  Minister für Landwirtschaft. Domänen und Forsten.
M Freiherr von Schorlemer - Lieser.

Der Finanzminister.
Lentze.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Die deutschen Truppen der Armee des Generalobersten

von Woyrsch vereitelten gestern durch kühnes Zufassen
letzten Versuche des Feindes, seine geschlagenen Truppen vor-
L Jw °°«°r°d -°m Stehen ,n Mt * * •■ * £ »
war die große Brückenkopfstellung bet Lagow- Lugowa Wo
bon unseren tapferen Schlesiern gestürmt. Anschließend wurde
der Feind unter Mitwirkung österreichisch-ungarischer Truppen
auf der ganzen Front in die Festung geworfen, die nun
mehr eng eingefchlosfen ist. Nordwestlich von^wangorod
kämpfen österreichisch-ungarische Truppen noch af
ufpv der Weichsel. Gestern wurden über 3000 Gefangene
gemacht und 11 Maschinengewehre erbeutet. Zwischen
Wechsel und Bug nimmt die Schlacht unter Oberleitung des
Keneralfeldmarschalls von Mackensen ihren Fortgang. Oud
westlich von Lublin machten österreichisch-ungarische Truppen

^ ^ Zwischm Simnicka- Wola, südlich von Rejowiec, und dem
Bu? wurden breite Abschnitte der feindlichen Stellung gestürmt.®u Oberste Heeresieitung.

Der Minister der Innern,
von Loebell.

Heffentkichor Wetterdienst.
Dienststelle Wettburg.

WetteranSstchte« für Freitag , den 23. Juli , 915.
Wechselnde Bewölkung, doch meist wolkig, strichweise leichte

Gewitter.

Zw
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Der Weltkrieg
, b . «r °tzeS $nutJtquotlict, 22. Juli . (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Westteil der Argonnen machten unsere Truppen wei-

iMritte Lebhafte Artilleriekämpfe fanden zwischen
- md Mosel statt- Südlich Leintray brachen französische

fm m d°° Hiud-ruilim ml--°r V°-»°It°usi.llm«m
i w Noaeien griff der Feind gestern südwestlich deS
^ rkovfes sechsmal an Er wurde durch bayerische
« »°t°- »r-hm blut!«-n Verlusten

.«*, Grabenstück zurück und machten 137 Alpenjäger^
,ter3 Offiziere, zn Gefangenen. Auch bei Sonderna fj
n wir abends einen feindlichen Angriff ab.
jin feindlicher Doppeldecker stürzte im Feuer unserer Ab-
«schütze in dem Wald von Parroy ab. Im Luftkampf
dm Münstertal blieben3 deutsche Flieger über3 Gegner
Ser und zwangen auf der Verfolgung zwei von ihnen zur
mg im Tanner Tal.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Nordöstlich Szawle machten unsere konzentrisch vorgehen-
Truppen unter erfolgreichen Kämpfen 4150 GefMgene,

-erdem fielen ihnen5 Mafchinengewehre. viel Bagage
i ein Pionierpark zur Beute.
Der Durchbruch an der unteren Dublffa führte die deut
nVortruppen bis in die Gegend von Grynkiszkl-Gudzmny.
sdem Wege dorthin wurden mehrere feindliche Stellungen
trat Die Russen weichen auf der ganzen Front von
ticwosec bis zum Njemen.
Südlich der Straße Mariampol-Kowno vergrößerten wir
entstandene Lücke und gewannen weiter vordrmgend Ge¬

ck nach Osten. 4 Offiziere, 1210 Mann wurden ge-
»gen genommen, 4 Mafchinengewehre erbeutet.

Am Rarem hat der Feind seine aussichtslosen Gegenstoße
'tellt. Südlich der Weichsel sind die Russen in die er¬
ste Brückenkopfstellung von Warschau in die Lime Blome-

>Gora-Kalwarja zurückgedrückt worden.

Ochsen:

gSgjT ' — »- 130
b) junge, fleischige, nicht ausgemastet. u. altere &6_ 60 110 _ii8

c) mäßig nährte junge, gû genaĥ e altere .
a) vollfleisch., ausgewachs-, höchsten Schlachtwertes ö6- 60̂ 98̂ 105
b)  vollfleischtge , jüngere^etl̂ seu UNd Sv II k. iOA ioq

g H LZ
11 k S SÄ 6 - « «"> 44—46 -- - --

Ka^ er . 78- 00 130- 000
feinste Mastkälber ' ' ' 65- 72 110- 122
mittlere Mast- und best- Saugkälber - - - - ' gg - 65 102- 110
geringere Mast- und gute Saugkalver . . . og 00
geringere Saugkälber fB ° Schafe . kc  cn qo—98
o) Mastlämmer und jüngere Masthämmel _
geringere Masthammel und Scbafe . - - ' '

^ > 4. ^ EKa 'Lebendgew. 107- 111 142- 148
-> »VS . wf

•!»-ster sä ««. - vu
Kälber 417, Schafe 90, Schweine 444, _ _ .

^üarzye-l

Die Gisenhandluutz
m Sen/t  in Aahnftiitte»

„MH ju »UN, »-» P --U-- » -
-s-KrSl-r>I_ I®ifeK. Siad-ife«, Kchfe«,

« «rieiqifofte». Ara»tg-p«chte>» !-»-- »«>«'
n. » Kt- -»-. «.

Kaufen, auswechselbare Kettenyalrrr,
Sinkkasten, Schachtrahmen.

Alle landwirtschaftlichen Maschmen,
tzäckfelmafchinenmeffer«. Rübenschneidermeffer

in allen Größen vorrätig.



Treue um Treue.
(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Lange Zeit hatte es gedauert, bis sie sich darüber klar
werden kannte, wie sie sich zu benehmen hatte . Wer wußte
denn, wie alles zusammen hing ? Und Nicneck kannte durch
irgend welche llnistände dazu getrieben Warden sein, den Fehl¬
tritt zu begehen. Sie grübelte zwar nicht wie Krolikowsky
nach den Motiven und entschuldigte um deretwillen die That,
sondern sie nahm die That einfach als geschehen hin und ent¬
schuldigte sie, weil sie Waldemar liebte. Mit der Hoffnungs-
sreudigkeit des naiven Naturkindes hatte sie sich gesagt, wenn
er mein Gatte wird, ist er reich und braucht es nicht. Damit
hatte sie sich beruhigt und war vollkommen mit sich einig, daß
sie dem Grafen seinen Fehltritt verzeihen würde, und wenn
er ihre Hand begehrte, nicht nein sagen könnte. Aber er begehrte
ja ihre Hand gar nicht. Das war nun der neue Zweifel, der
ihr den Schlummer raubte und der sie an das Fenster treteir
ließ , als sie das Geräusch der beiden weggehenden Jäger in der
Nacht vernahm.

In dem hellen Mondschein, der die Station überfluthete,
konnte sie deutlich sehen, da war nichts von Niedergeschlagen¬
heit oder gegenseitiger Abneigung 'zu entdecken, die beiden
Männer gingen freundlich Plaudernd neben einander her, und
Krolikowsky war doch ein Ehrenmann , den sie und ihre Eltern
seit Jahren bewährt gefunden hatten. In seiner Jugendgeschichte
war kein dunkler Flecken, er hatte nie etwas Unehrenhaftes be¬
gangen und er hielt auch sehr streng auf Ehre und verkehrte
mit Niemandem , dessen Name nicht ganz makellos war.

Wenn er also nach allem, was der Engländer gesagt hatte
und nach der langen Zeit, in der die beiden Männer allein
geblieben waren , Gelegenheit gefunden hatte, sich mit Rieneck
auszusprechen, so war es zweifellos, daß er den deutschen Offizier
schuldlos befunden und von jeder ehrenrührigen That freige¬
sprochen hatte , sonst hätte er ihm wohl in einfacher kühler
Weise Gastfreundschaft bewiesen, wäre aber nicht in der Nacht
mit ihm auf die Jagd gegangen. ,

Mit diesen Gedanken hatte sie den Morgen erwartet , und
als sie jetzt die beiden Männer sich mit den Resten der ge¬
schossenen Giraffe schleppend ankommen sah und ihre heitere,
zufriedene Miene bemerkte, stahl sich wie jetzt über die Wipfel
der die Station unirahmenden Palmen die Frühsonne auch auf
ihr Angesicht ein leuchtender Schein der Zufriedenheit und des
wiederkehrenden Glückes.

„Guten Morgen , meine Herren", grüßte sie.
„Guten Morgen , Mejuffer Marij ", kam es zurück.
„Sie haben wohl nicht schlafen können?"
„Nein , denn wir haben diesem Goliath in der Thierwelt

erst die Lebensflamme ausblasen müssen, und dann ließ uns
der Gram über Ihr schnelles Scheiden nicht zur Ruhe kommen."

Marij lächelte.
„Es war aber auch zu häßlich", sagte sie dann , „daß Mister

Whitney eine solchen Mißton in unsere Gesellschaft brachte.
Treten Sie näher , ich habe für Sie den Thee bereitet, und dann,
Mijnheer Waldemar , wollen wir reiten, damit Mevrouw van
t'Hoff sich nicht allzusehr über mein Fernbleiben ängstigt ."

Eine halbe Stunde später saßen alle drei im Sattel , denn
Krolikowsky ließ es sich nicht nehmen, sie wenigstens bis an
die Grenze des Waldes zu begleiten, um, wie er sagte, einen
erneuten Unfall , der ihnen im Bereich der Ochsen zugefügt
werden könnte, unmöglich zu machen.

Der Morgen war so herrlich und glanzvoll wie der gestrige,
dennoch aber sah es im Innern der beiden Hauptbetheiligten
nicht so hell aus , wie vierundzwanzig Stunden früher . Und
als Krolikowsky sich mit vielen Dankesworten und der Bitte , ihn
bald wieder zu besuchen, verabschiedet hatte, trat zwischen Marij
und Rieneck eine lange Pause ein, sei es, daß das Dunkel des
Waldes und die Vorsicht, die man bei dessen Durchreiten be¬
obachten mußte , sei es, daß die Thatsache des Alleinseins und
einer unabweisbaren Aussprache das Gespräch ins Stocken ge¬
bracht hatte.

Rieneck wollte nicht zuerst beginnen, er fühlte, daß jeder
Anfang seinerseits wie eine Entschuldigung geklungen hätte,
und er wollte sich nicht entschuldigen. In seinem Herzen war
er sich bewußt, eine große That gethan zu haben, aber er war
nicht der Mann dazu, sich vor aller Welt zu brüsten und zu
erklären , ich habe meine Ehre dem Wähle meines Fürsten ge¬
opfert. Was er gethan hatte an jenem Abend in dem schwülen
Spielsaal , das erschien ihm nur als Pflicht, als verdammte,
von jedem anständigen Kerl zu erwartende Pflichterfüllung,
und er kannte ja die Konsequenzen, die seine That ziehen mußte,
hatte sie gekannt, als er sich entschloß, der Bitte der Prinzessin
Beatrix Gehör zu schenken. Wie, er wollte jetzt wie ein Schwäch¬
ling anfangen zu jammern und zu klagen oder gar , was weit
schlimmer wäre , durch allzu frühes Ausplaudern die Wirkung
seines Opfers vernichten? Vorläufig lebte der Fürst Philipp
Ludwig noch, vorläufig war Ermfried immer noch in Gefahr,
den Thron seiner Väter zu verlieren, denn es hätte doch sicher
jeder gesagt.Woldemar sei einfach wie ein guter Unterthan für
seineir Herrn in die Bresche gesprungen und habe dessen Schuld
auf sich genommen. Das durfte also unter keinen Umständen
geschehen, mochte daraus entstehen was da wollte.

(Fortsetzung folgt.)

Danksagung.
Für die vielen Beweise wohltuender Teil»»

bei dem Hinscheiden unseres lieben unveraebp
Kindes, für die reichen Blumenspenden 8S
sonders Herrn Pfarrer -Rumpf für seine'trösw
Worte , sagen wir hiermit herzlichen Dank. Q

Langenschwalbach, den 22 . Juli 1915.
1151 Reinhard Debus « Fra «.

1. Brotkarten-Ausgabe in der Tui
a. für 14 Gage.

Adolfstraße, Bahnbofstraße, Erbserstraße. Mühl̂ .z
Ireilag , den 30. d Mts ab , Nachmittags vonz- Aj

Der Rest der Einwohner hiestarr Stadt , f0t8{e *'
meindrn Bor », Hettenhain, Heimbech, Romschiedu»h
gefange«e: Samstag , Nachmittags von 2—4V2 Uhr

b. für 8 Gage.
Für die Kurgäste: von Montag , den 26. d. yg

Nachmittags von 2—4‘/i Uhr 'M
Für Wilitärurlaaber , Besuche pp. erfolgt Aurgal

Brotkarten Vormittags von 10— 12 Uhr im Zig,̂ !
Magistrat » (Stadthaus)

2. Mehl-Ausgabe.
Für Bäckermeister: Montag , Mittwoch und'9,

Vormittags von 10— 12 Uhr, im Zimmer des Magistv
1150 Der Magi ^rcW

Bekanntmachung.
Diejenigen hiesigen Viebbalter,  welche zur

de» vorhandenen Biehfutter?, Iutterreisigmiz^
Walde beziehen wollen, könne« sich b s Ireitag , den:
Mts ., Nachmittags 6 Uhr, im Büro der BürgW
melden.

Langenschwalbach, den 21. Juli 1915.
1146 Der Magistrat.

Führe mein Ge¬
schäft unverändert

weiter.
Theodor Kofmann,

1153 Friseur.

Eine Bettstelle
m. Sprungrahmen billig z.verk.
1156 Verbir duagsiveg 1.

1 Ackerm.Dickwurz
z« hacken zu vergeben, und

Stroh
zu kaufe« gesucht.
1157 Näh. Exp.

Neue Kartoffeln
9 M . p. 50 Kg. m. Sack.

Neue Zwiebel
18 M. p. 50 Kg. mit Sack

versendet unter Nachnahme

Richard Schäfer,
Frankfurt a. M , Steingafse 19,
1158 Tel . H . 5698.

Tüchtigen
Mühlen-Fuhrknecht
sucht 1155

I . Iimrnerrnann,
Michelbach (Nassau).

Eine Wohnm
3 Zimmer, Küche und.
hör per 1. Juli oderj
zu vermiete».
1061 G.

Uhren
&BBT  m . Leuchlbkalt'

unentbehrlich für
— Große Auswa

in allen Preislagen.
Jede neue oder geb

Uhr kann in meiner
sofort lsuchtfähig
werden.

Karl Welz , Uhrma
Marktplatz

Prima

ApfellW
in und außer dem
empfiehlt

WilhelmM
1113 „zur Krone.

Jüngeres MÄ
für tagsüber gesucht^
1154 Deutsches
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